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 Bebauungsplan 132 
„Isarvorstadt mit Anbindung Innenstadt Nord“ – 

 
Planungen zur teilweisen Versickerung des Niederschlagswassers 

 
 
1 Allgemeines 
Im Bereich zwischen dem bestehenden städtischen Bauhof an der Erdinger Straße im Westen, 
den Bahngleisen im Norden, dem Schützenhaus mit Schießanlage bzw. dem Arbeitsamt im 
Osten und der Schleifermoosach im Süden plant plant die Stadt Freising eine neue städtebau-
liche Gestaltung mit gleichzeitiger Anbindung zur Innenstadt unter den Bahngleisen hindurch 
auf die nordwestliche Seite der dort verlaufenden Moosach. Die Gesamtfläche beträgt ca. 
1,472 ha.   
 
Im festgesetzten urbanen Gebiet gem. §6a BauNVO ist ein Gebäude für die öffentliche Ver-
waltung vorgesehen; Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbe-
betriebe und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke sind möglich. Darüber hinaus ist bei der Planung auch die Bestands-
bebauung zu berücksichtigen. 
 
Das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Joachim Löhr (IBL), München, wurde von der Stadt Freising mit 
Schreiben vom 01.12.2016 mit den Ingenieurleistungen für eine Planung der Niederschlags-
wasserversickerung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans beauftragt. Im Nach-
gang sollte anschließend auch die Entwässerung des Fußgängertunnels mit untersucht wer-
den. 
 
2 Planungsgrundlagen  
Grundlage der hier vorgelegten Planungen sind die folgenden Unterlagen: 
 
/GL1/ Bebauungsplan Nr. 132 „Isarvorstadt mit Anbindung zur Innenstadt Nord Variante 2“, 

Stand 17.03.2021, als pdf-Datei erhalten von der Stadt Freising am 06.04.2021. 
 
/GL2/ Gespräche mit dem Amt 61, Stadtplanung und Umwelt, sowie mit dem Amt 62, Tief-

bauplanung, am 16.11.2016. 
 
/GL3/ Plan zur Höhenmodellierung: 160909_ST_E-LA-01_161208-Vorabzug 

und160909_ST_E-LA-01_161208, aufgestellt vom IB Schönenberg + Partner, mit Da-
tum vom September 2016, als pdf-Datei erhalten von der Stadt Freising am 
09.12.2016. 

 
/GL4/ Plan zur Kanalplanung: Anlage 1, Lageplan, aufgestellt vom IB Niedenzu, mit Datum 

vom 28.10.2016, als pdf-Datei erhalten von der Stadt Freising am 05.12.2016. 
 
/GL5/ Informationen zum Grundwasser und Bohrprofilen, Angaben vom WWA München, 

Nachricht am 05.08.2015 an die Stadt Freising, erhalten von der Stadt Freising am 
01.12.2016. 

 
/GL6/ Informationen zum Grundwasser, Angaben vom WWA München, Nachricht am 

17.07.2015 an die Stadt Freising, erhalten von der Stadt Freising am 01.12.2016. 
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/GL7/ Gutachten: Unterführung Bahnposten 15 in Freising, aufgestellt vom Ingenieurbüro für 
Geotechnik Schubert + Bauer GmbH, Olching, mit Datum vom 27.11.2013, erhalten 
von der Stadt Freising am 01.12.2016. 

 
/GL8/ Konzept zur Steuerung der Kontroll- bzw. Verbindungsbauwerke zur Optimierung des 

Abflussgeschehens im innerstädtischen Gewässernetz insbesondere bei Hochwasser 
(Zwischenbericht), aufgestellt vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Joachim Löhr, München, mit 
Datum vom 30.03.2016. 

 
/GL9/ Geotechnische Stellungnahme zur Regenwasserversickerung, Erdinger Straße, Frei-

sing, P16731, aufgestellt vom Grundbaulabor München, mit Datum vom 16.02.2017, 
erhalten von der Stadt Freising am 13.03.2017. 

 
/GL10/ Notiz zur Besprechung beim Wasserwirtschaftsamt München am 08.03.2017, aufge-

stellt vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Joachim Löhr, München, mit Datum vom 08.03.2017. 
 
/GL11/ Entwässerung Fußgängertunnel, Plan: Abwicklung_08122016.dwg, aufgestellt von 

Brune Architekten BDA, mit Datum vom 08.12.2016, erhalten von der Stadt Freising 
am 26.07.2017. 

 
/GL12/ eMail von Prof. Feix Ingenieure GmbH, München, mit einer Stellungnahme zum Hebe-

werk für die Tunnelentwässerung, mit Datum vom 24.11.2016, erhalten von der Stadt 
Freising am 26.07.2017. 

 
/GL13/ eMail mit Hinweis auf die Berücksichtigung des Überflutungsschutzes gemäß DWA A 

118, erhalten von der Stadt Freising am 30.11.2017. 
 
/GL14/ Geotechnischer Bericht, K1603 Erdinger Straße / Parkstraße MW-Kanal Parkstraße, 

Freising, Baugrunderkundung, Baugrundgutachten, aufgestellt von der IMH Ingenieur-
gesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH, mit Datum 18.11.2019, erhalten von 
der Stadt Freising am 18.03.2021. 

 
3 Randbedingungen 
3.1 Allgemeines 
Die hier vorgelegte Planung zur Versickerung ist in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen berück-
sichtigt es die im Planungsbereich neu vorgesehenen Gebäude, zum anderen die übrigen Be-
standsgebäude soweit sie prinzipiell Platz für die zukünftige Anlage einer Versickerungsein-
richtung bieten. Weiterhin wird die öffentliche Verkehrsfläche, F5.1, vor dem tiefer liegenden 
Schützenhaus auf Fl-Nr. 894 berücksichtigt. Und schließlich wird dargestellt, wie die Entwäs-
serung des Fußgängertunnels geschehen kann.  
 
Die Straßen sowie die Gebäude, bei denen die Einrichtung einer Versickerungsanlage auch 
zukünftig nicht möglich sein wird, werden über einen Mischwasserkanal entsorgt, dessen Pla-
nung durch den dazu beauftragten Planer vorgenommen wird 
 
Von diesen 1,472 ha Gesamtfläche liegen ca. 0,3 ha nordwestlich der Bahngleise und ca. 1,0 
ha südöstlich. Der verbleibende Rest ist Bahngelände, welches bis auf die Unterführung nicht 
überplant wird. Diese 1,472 ha teilen sich grob wie folgt auf: ca. 55 % sind Straßen und ähnlich 
befestigte Bereiche, 34 % sind Gebäudeflächen und die restlichen 11 % verschiedene Arten 
von Grünflächen, die allerdings in nicht unerheblichem Maße durch Tiefgaragen unterbaut 
sind. 
 
Die Straßenbereiche zusammen mit einer Reihe von Bestandsgebäuden werden über den 
Mischwasserkanal entwässert. Dieser wird nach Information für einen 5-jährlichen Regen di-
mensioniert.  
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Aus /GL2/ ist bezüglich der vorhandenen Überlegungen und teilweisen Planungen das Fol-
gende als Randbedingungen bekannt: 
 

a) Eine Ableitung von Regenwasser in die benachbarte Schleifermoosach oder die 
Moosach darf wegen deren Situation bei Hochwasser nicht sein. 

b) Der schon in Planung befindliche Mischwasserkanal für dieses Gebiet erhält in der Lu-
itpoldstraße Anschluss an den dortigen Umgehungssammler. Die Einleitung von Re-
genwasser darf maximal einem 5-jährlichen Regenereignis entsprechen. 

c) Für die Unterführung der Bahn ist zumindest eine Überflutungssicherheit für ein 10-
jährliches Regenereignis erforderlich.  

 
3.2 Hydrogeologische Grundlagen 
3.2.1 Ergebnisse des aktuellen Baugrundgutachtens 
In der vorliegenden Baugrunduntersuchung zur Möglichkeit einer Regenwasserversickerung, 
siehe /GL9/, wurden auf Grundlage von zwei Bohrungen die nachfolgenden Ergebnisse ermit-
telt: 
 
Unterhalb einer 10 cm starken Mutterbodenschicht bzw. einer 30 cm starken Asphaltschicht 
finden sich bis in eine Tiefe von 4 m unter GOK Auffüllungen, die vereinzelt mit Holz- und 
Ziegelresten durchsetzt sind. Darunter ist sandiger, schwach schluffiger Kies anzutreffen. Das 
Grundwasser wurde am 31.01.2017 bzw. 01.02.2017 4 m unter den beiden Ansatzpunkten 
angetroffen. Dies entspricht Höhen von 440,30 müNN (KB3) bzw. 439,70 müNN (KB7). Für 
den Mittleren Höchsten Grundwasserstand wird angenommen: 
 
MHGW = 441,60 müNN  
  
Gemäß einer neueren Baugrunduntersuchung, siehe /GL14/, können diese Auffüllungen bis 
in Tiefen von 8 m unter GOK reichen.  
 
Nachdem eine Versickerung durch künstlich aufgefüllte, sensorisch auffällige Böden nicht zu-
lässig ist, muss unter den Versickerungsanlagen sowie im zugehörigen Sickerkegel ein Bo-
denaustausch z. B. durch Kiessande der Bodengrupppe GW nach DIN 18196 erfolgen. Für 
dieses Bodenaustauschmaterial kann eine Durchlässigkeit angesetzt werden von   
 
kf = 10-3 m/s 
 
Für die Mulden, die nur als Hinweis im Plan aufgenommen werden, wird angesetzt 
 
kf = 5 x 10-5 m/s 
 
Unterhalb der Sickeranlagen ist der Boden bis auf den Kies gegen ausreichend sickerfähiges 
Material auszutauschen.  
 
3.3 Geländehöhen 
In /GL3/ sind geplante Geländehöhen angegeben, die niedrigsten belaufen sich auf 443,10 
müNN vor dem Schützenhaus. 
 
3.4 Höhenlage von Versickerungsanlagen 
Um den geforderten Abstand der Sohle einer Versickerungsanlage zum MHGW von einem 
Meter einzuhalten, gilt: 
 
Minimale Sohle einer Versickerungsanlage: 442,60 müNN 
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Zur geplanten minimalen Geländeoberkante besteht somit eine Differenz von 1,00 m. Diese 
reicht eigentlich nicht aus, um im Falle von hier nur möglichen Füllkörperrigolen mit einer Höhe 
von 60 cm noch eine überfahrbare Überdeckung von 60 cm vorzusehen. Insofern ist es erfor-
derlich, in Einzelfällen diesen eigentlich erforderlichen Abstand von 1 m zum MHGW etwas zu 
reduzieren, siehe auch Ende des nachfolgenden Abschnitts 5. 
 
4 Bewertung nach dem Merkblatt DWA M 153 
Gemäß den Abschätzungen in Anhang 2 können die als gering verschmutzt zu bewertenden 
Einzugsflächen in einer Rigole versickert werden. Als mechanische Vorreinigung genügt ein 
für rkrit = 30 l/(s x ha) zu dimensionierender Absetzschacht mit einer maximalen Oberflächen-
beschickung von 18 m³/(m² x h).  
 
Für die Entwässerung der Verkehrsfläche F5.1 ist das Rinnensystem (D-Rainclean –Mulde, 
der Funke Gruppe, allerdings im vorliegenden Fall überdeckt, um ihre Befahrbarkeit sicherzu-
stellen) vorgesehen. Da dieses System für die Behandlung von mineralölhaltigen Nieder-
schlagsabflüssen vom DIBT zugelassen ist, ist eine weitere Vorreinigung nicht erforderlich. 
 
5 Geplante Versickerungsanlagen 
Das neu geplante Gebäude hat die Nummer 2.1a. Für dieses sowie für das bestehende Ge-
bäude 2.1.b soll, soweit der Platz dafür auf dem jeweiligen Grundstück ausreicht, eine Versi-
ckerung vorgesehen werden.  
 
Im Verlauf der weiteren Planung ergab sich, dass im Falle des Gebäudes F2.1.a.1 zusammen 
mit der Tiefgarage unter F 2.1.a.2 und dem geplanten Kellerraum unter F2.1.a.5 überhaupt 
kein unversiegelter Platz für eine Versickerungsanlage auf dem eigenen Grundstück zur Ver-
fügung steht. Somit besteht die einzige Möglichkeit für die Anlage einer Rigole entweder im 
benachbarten Bereich F2.1.a.3, der zum Gebäude 2.1.b gehört, oder unter den Stellplätzen 
bei F2.1.a.4. Falls erforderliche Entwässerungsanlagen aus Platzgründen nicht auf dem eige-
nen Grundstück zu liegen kommen, muss dies mittels einer Dienstbarkeit geregelt werden.  
 
Die im Plan 2 dargestellten Versickerungsanlagen mit ihrer Größe und Platzierung dienen le-
diglich zum Nachweis, dass und wie eine Versickerung des Niederschlagswassers möglich ist. 
Änderungen im Rahmen der Entwurfsplanung sind möglich.     
 
Aufgrund des erforderlichen Abstandes zum MHGW und den geringen für eine Versickerung 
geeigneten Flächen können nur flache Füllkörperrigolen vorgesehen werden.    
 
In Anhang 1 sind die reduzierten Einzugsgebiete überschlägig ermittelt.  
 
In Anhang 3 sind die Dimensionen der erforderlichen Rigolen abgeschätzt. In der nachfolgen-
den Tab.  1 sind die resultierenden Dimensionen zusammengestellt. Die Rigolen sind zunächst 
für einen 5-jährlichen Niederschlag dimensioniert, anschließend wurden ihre Dimensionen er-
weitert, um die Differenz zwischen dem 5-jährlichen und dem 100-jährlichen 15-Minuten-Re-
gen auch noch speichern zu können. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass im Extremfall 
das Wasser von den Gebäuden weg- und nicht zu den Gebäuden hin fließt.   
 
Eine besondere Situation stellt die Fahrfläche F5.1 vor dem Schützenhaus dar. Wegen der 
minimalen Geländeoberkante von 443,10 müNN und der Tatsache, dass angedacht ist, na-
hezu den gesamten Bereich mit einer Tiefgarage zu unterbauen, sind hier normale Rigolen 
nicht mehr möglich. Deshalb wird die folgende Vorgehensweise gewählt: 
 
Entsprechend dem Gefälle dieser Fläche werden entlang des tiefsten Randes vor dem Schüt-
zenhaus und in etwa in der Mitte vom DIBT zugelassene Rinnen zur Behandlung von Straßen-
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abflüssen (z. B. D-Rainclean –Mulde, der Funke Gruppe, allerdings im vorliegenden Fall über-
deckt, um ihre Befahrbarkeit sicherzustellen) vorgesehen. Unterhalb dieser Rinnen, Ri, werden 
flache Rigolen angeordnet: bei R1 0,7 m breit und 0,3 m tief, bei R2 0,6 m breit und 0,2 m tief, 
siehe dazu die nachfolgende Tab.  2. Laut Herstellerangaben können an diese Rinnen bis 
maximal 20 m² pro laufenden Meter angeschlossen werden. Im vorliegenden Fall sind es je-
doch weniger und dies mit Absicht, da wegen des geringen Höhenunterschieds beim Be-
standsgebäude des Schützenhauses die Entwässerungssituation als kritisch angesehen wird. 
In der Tab.  2 findet sich auch eine Abschätzung, um wie viel die Rigolen jeweils verbreitert 
werden müssten, um auch den 100-jährlichen Fall sicher abzudecken: In beiden Fällen um 2,3 
m. Dies erscheint aber aufgrund der geringen Überdeckung von nur 42 cm technisch kaum 
realisierbar. (Möglicherweise kann diese Verbreiterung der Rigolen dadurch erübrigt werden, 
dass der Straßenunterbau in diesen Bereichen poröser ausgebildet wird.) Damit nun in einem 
solchen Fall Wasser nicht in das Schützenhaus eindringt, sollte der private Bereich vor dem 
Schützenhaus von der Gebäudeaußenkante bis zum Beginn der öffentlichen Fläche zumin-
dest fallen, damit sich das überschüssige Wasser auf der Geländeoberfläche etwas aufstauen 
kann. Für die Entwässerung dieser privaten Fläche vor dem Schützenhaus ist parallel zur 
Rinne mit Rigole, Ri1, auf der öffentlichen Fläche eine ebensolche auf der privaten Fläche 
vorzusehen, Ri3. In Anhang 4 sind weitere Überlegungen zusammengestellt, wie durch die 
höhenmäßige Gestaltung des Platzes vor dem Schützenhaus für den Extremfall Rückhaltevo-
lumen auf der Oberfläche bereitgestellt werden könnte.  
 
Nachdem nun wegen der Tiefgarage das Wasser nicht weiter in den Untergrund versickern 
kann, wird die folgende Lösung vorgeschlagen: 
 
Unterhalb der Rigolen muss die OK-TG-Decke so tief liegen, dass zwischen Unterkante Rigole 
und OK-TG-Decke die Einrichtung einer breitflächigen Drainage vorgesehen werden kann. 
Durch diese Drainage wird das aus den Rigolen heraussickernde Wasser nach Nordwesten in 
Richtung der Bahngleise abgeführt. Am nordwestlichen Ende der TG ist dann ausreichend 
breit sickerfähiges Material an der TG-Außenwand bis auf die wasserdurchlässige Schicht vor-
zusehen, durch das das Wasser dann in den Untergrund abfließen kann. 
 
Einmal angenommen, die Drainage besteht aus mehreren DN 100 Sickerrohren mit einem 
Auflager von 5 cm über der TG-Decke und 5 cm Überdeckung bis zum Anschluss an die Ri-
golen, darf die Oberkante der TG-Decke  
 
442,31 – 0,05 – 0,1 – 0,05 = 442,11 müNN 
 
nicht überschreiten. Bei dieser Höhe sind eventuell sonstige für erforderlich angesehene Drai-
nageschichten auf der TG-Decke noch nicht berücksichtigt! 
 
Um nun sicherzustellen, dass das sich auf der TG-Decke ansammelnde Regenwasser auch 
tatsächlich nach Nordosten Richtung Bahngleise abfließen kann, sollte in der TG-Decke noch 
ein Gefälle von mindestens 0,005 vorgesehen werden. Auf der gesamten Länge von ca. 27 m, 
die die TG unterhalb dieses Platzes liegt, ergeben sich daraus zusätzlich 
 
27 m x 0,005 = 13,5 cm  
 
Die OK-TG muss nach diesen Überlegungen von 442,11 müNN am südöstlichen Rand des 
Platzes bis auf 441,975 müNN an ihrem nordöstlichen Ende fallen. 
 
Als Ergänzung zu den Überlegungen in Anhang 4, wie überschüssiges Regenwasser gespei-
chert werden kann und um sicherzustellen, dass keinesfalls Wasser im Extremfall in ein Ge-
bäude eindringen kann, erhalten die beiden Entwässerungsrinnen an ihrem nordwestlichen 
Rand bzw. an ihren Tiefpunkten Notüberläufe. Über diese wird überschüssiges Wasser, das 
sich auf der Oberfläche aufzustauen beginnt, weil die Rigolen keine ausreichende Leistung 
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mehr aufweisen, zum Pumpensumpf der Hebeanlage des Tunnelbauwerks abgeleitet. Diese 
Hebeanlage ist entsprechend größer auszulegen, siehe dazu Abschnitt 6. 
 
Als Hinweise sind in dem Plan 2 auch Mulden bzw. eine Rigole für all diejenigen Gebäude 
aufgenommen, die zurzeit Bestand sind. Diese Hinweise gelten, sollten zukünftig an deren 
Stelle Neubauten vorgesehen werden. 
 
Lage und Größe der Versickerungsanlagen sollen nur deren maximale Dimensionen wieder-
geben und zeigen, dass sie auf den jeweiligen Grundstücken untergebracht werden können 
und somit ihre Funktionssicherheit auf Ebene des Bebauungsplans nachgewiesen ist. Im Rah-
men der Entwurfsplanung besteht die Möglichkeit, solche Anlagen in mehrere aufzuteilen, falls 
sich dies z. B. als günstiger im Hinblick auf den Zufluss des Regenwassers erweisen sollte. 
 
Die Ergebnisse in Tab.  1 zeigen, dass in mehreren Fällen der erforderliche Abstand von 1 m 
zwischen dem MHGW und der Unterkante einer Rigole nicht eingehalten werden kann. Im 
minimalen Fall sind es nur 85 cm. Mit dem Wasserwirtschaftsamt München wurde abgestimmt, 
dass der minimale Abstand von 80 cm einer Rigole zum MHGW zugelassen wird, wenn es 
sich bei den Einzugsflächen nur um wenig verschmutzte handelt, siehe dazu Abschnitt 4. 
 
Bei der Rinne Ri1 beträgt der Abstand der darunter befindlichen Rigole zum MHGW nur noch 
71 cm, dies wurde am 20.06.2017 mit dem WWA München abgestimmt. 
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Nachdem beim Ansatz der minimalen GOK in Tab.  1 zumeist die benachbarten Höhen aus 
der Straßenplanung, siehe /GL3/, angesetzt worden sind, sind die meisten hier ermittelten 
Abstände sehr knapp. 
 
6 Fußgängertunnel 
Gemäß dem Plan /GL11/ liegt die Sohle des Tunnels mit ca. 441,00 müNN gute 2,9 m tiefer 
als die Geländehöhe von 443,88 müNN am Beginn der südlichen Rampe. Das Niederschlags-
wasser, das über die Rampen in den Tunnel eindringt, kann somit weder versickert noch im 
Freispiegelgefälle an den neuen Mischwassersammler im Planungsgebiet angeschlossen 
werden. In einer Stellungnahme zur Entwässerung des Tunnels, siehe /GL12/, heißt es, dass 
die Hebeanlage des bestehenden Tunnels in seiner bestehenden Position für die hier ange-
dachte Erneuerung nicht brauchbar sei und verlegt werden müsste. Dabei ist daran gedacht, 
die bisher nach Norden orientiert Entwässerung nach Süden zu drehen.  
 
Gemäß dem Hinweis in /GL13/ ist mit Verweis auf das Arbeitsblatt DWA  A 118 die Dimensio-
nierung der Tunnel für ein 10-jährliches Niederschlagsereignis vorzunehmen, die Überflu-
tungshäufigkeit gemäß DIN EN 752-2 jedoch für einmal in 50 Jahren nachzuweisen. Deshalb 
wird die Tunnelentwässerung für n = 0,02 vorgenommen. 
 
In Tab. A- 4 wird für verschiedene Dauerstufen das anfallende Regenwasser im Tunnel be-
stimmt. Danach besteht der ungünstigste Fall für einen 5-Minuten-Regen in einem Anfall von 
55,68 l/s. Diese Wassermenge verteilt sich wie folgt auf die beiden Rampen:  
 

- Nördliche Rampe: 18,28 l/s, 
- Südliche Rampe: 37,40 l/s. 

 
Wird nun das Wasser, wie in /GL11/ angedacht, über je eine Rinne am Tunnelein- bzw. -aus-
gang gesammelt, so wären diese 18,28 l/s mittels eines Kanalrohres nach Süden zum dort 
neu zu realisierenden Hebewerk zu leiten. Die Länge des Tunnels selbst beträgt ca. 45,2 m. 
Innerhalb des Tunnels hat die Sohle ein Gefälle entweder von 0,22 % (Variante 1) oder von 
0 % (Variante 2).  
 
Um nun diese 18,28 l/s abzuleiten, benötigt man entweder 
 

- ein DN 200 mit einem Gefälle von 0,26 % oder 
- ein DN 150 mit einem Gefälle von 1,15 % 

 
Bei einem Gefälle von 1,15 % ist somit auf der Gesamtstrecke von 45,2 m ein Höhenunter-
schied von mindestens 53 cm erforderlich. Einmal angesetzt, dass der Ablauf einer Entwäs-
serungsrinne bei ca. 15 cm unter Oberkante beginnt, dann das Ableitungsrohr 15 cm Durch-
messer hat und schließlich noch  über die Strecke einen Höhenunterschied von 53 cm benö-
tigt, ergibt sich daraus eine erforderliche Höhendifferenz von mindestens 83 cm. Nachdem 
gemäß /GL11/ die Tunnelsohle 50 cm stark ist, müsste das bisher vorgesehene Kastenprofil 
im Bereich der Entwässerungsleitung z. B. durch einen entsprechenden Sporn ergänzt wer-
den, in dem die Regenwasserleitung zu liegen kommt. 
 
Als Alternative bietet sich an, an einer Seite des Tunnelquerschnitts oder auf beiden Seiten, je 
nach gewähltem Quergefälle der Tunnelsohle, mittels Gefälle-loser, überfahrbarer Rinne(n) 
das Wasser vom Nordportal zum Südportal zu leiten. Diese Lösung erfordert dann ein zumin-
dest leichtes Längsgefälle des Tunnels von Norden nach Süden.  
 
Vom Südportal wird sämtliches Regenwasser zu einer Hebeanlage geleitet, die sich z. B. auf 
der südwestlichen Seite des südlichen Tunnelausgangs befindet, die mögliche Lage ist im Plan 
2 dargestellt. Von dort wird das Wasser, soweit die Druckleitung keine Rückflusssicherung 



 12 

erhält, über eine Rückstauschleife, die z. B. in die Mauer vor der Böschung zur Rampe hinun-
ter integriert werden könnte, zum Anschlusspunkt 7, siehe /GL4/, des Mischwasserkanals ge-
führt.  
 
Nachdem der Hebeanlage im Extremfall auch Wasser von den Flächen des Platzes vor dem 
Schützenhaus, sowohl von der öffentlichen, F5.1, als auch der privaten, F7.1, zufließen kann, 
muss die Hebeanlage entsprechend größer dimensioniert werden. Gemäß Tab. A- 4 bedeutet 
dies, dass zur Sicherstellung einer 50-jährlichen Überflutungssicherheit sowohl des Fußgän-
gertunnels als auch der Fläche vor dem Schützenhaus eine Pumpleistung von 116 l/s vorzu-
sehen ist.    
 
Nachdem das Speichervolumen eines 45,2 m langen DN 150 nur ca. 0,798 m³ beträgt, muss 
bei der Dimensionierung der Hebeanlage von den vor der Hebeanlage antreffenden Abflüssen 
gemäß Tab. A- 4 ausgegangen werden.  
 
Die Auslegung der Hebeanlage hängt von der gegebenen Situation sowie den Sicherheitsan-
sprüchen ab. Im Normalfall erhält die Hebeanlage nur Zufluss aus den Rampenbereichen des 
Fußgängertunnels. Erst wenn in einem Extremfall auch ein Zufluss von den Notüberläufen des 
Platzes vor dem Schützenhaus eintritt, verdoppelt sich in etwa die jetzt zu entsorgende Ein-
zugsfläche. Möglicherweise genügt für diesen Fall eine doppelte Auslegung der Pumpen mit 
Ausfallerkennung und Umschalten auf die zweite Pumpe nicht mehr und es ist eine weitere 
Pumpe sinnvoll. Ein Notstromaggregat würde die Ausfallsicherheit weiter erhöhen. Ob die 
Pumpen nass oder trocken aufgestellt werden, kann späteren Praktikabilitätsüberlegungen 
überlassen werden.  
 
Bezüglich der Gestaltung der Geländeoberfläche um die Rampenbereiche herum ist unbedingt 
darauf zu achten, dass von diesen Flächen kein zusätzliches Regenwasser auf die Rampen 
gelangt. Die Anfänge der beiden Rampen und der Treppen sowie die jeweiligen oberen Bö-
schungskanten müssen Hochpunkte sein, von denen das Oberflächenwasser im Nieder-
schlagsfall von den Rampen und ihren Böschungen wegfließt.   
 
7 Sonstiges 
Nachdem die Rinnen Ri1 und Ri2 ein besonderes Substrat zur Behandlung der Niederschlags-
abflüsse enthalten, ist insbesondere hier auf eine vom Hersteller geforderte Wartung und ge-
gebenenfalls einen Austausch des Substrats zu achten. 
 
8 Literatur 
/1/ Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, DWA 

– Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall eV, Hennef, August 
2007. 

 
/2/ Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Nieder-

schlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV), Januar 
2000 mit Änderung vom 1.10.2008 
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Anhang 1 Ermittlung der reduzierten Einzugsflächen und deren Abflüsse 
 

 
Tab. A- 1: Regenstatistik aus dem Programm A 138 des LfU 

 
Im Plan 3 sind die einzelnen berücksichtigten Flächenbereiche dargestellt. Die Grünflächen 
wurden nicht berücksichtigt. Für jede Teilfläche wird die so genannte reduzierte Einzugsfläche 
folgendermaßen bestimmt: 
 
Ared(F) = F x C 
 
Mit C Abflussbeiwert für jeweiligen Flächentyp, nach /1/) =   
   1,0 für Dachflächen - (D) 
   0,8 für Fahr- und Stellplatzflächen mit dichten Fugen - (F-St) 

0,9 für Fahrflächen mit dichten Fugen und deutlichem Gefälle, siehe 
F5.1 - (F) 

   0,3 Grünfläche über Tiefgarage – (GrünTG) 
   0,2 sonstige Grünfläche – (Grün) 
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Fläche A
Flächen-

typ
Abfluss-

beiwert C A u

n = 0.2;   
211,9 
l/(s*ha) für 
Au

rkrit 15 
l/(s*ha) für 
Au

n = 0.01;          
370,0 l/(s*ha) 
für A

Differenz von 
n = 0.01     
zu n = 0.2 für 
A

[m²] [m²] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]
Gebäude 
2.1a und 

2.1b
F2.1.a.1 915 D 1 915 19,39 1,37 33,86 14,47
F2.1.a.2 593 GrünTG 0,3 178 3,77 0,27 21,94 9,38
F2.1.a.4 299 F-St 0,8 239 5,07 0,36 11,06 4,73

2 165 F-St 0,8 132 2,80 0,20 6,11 2,61
Summe 1972 1464 19,39

F2.1.a.3 569 Grün 0,2 114 2,41 0,17 21,05 9,00
F2.1.b.1 294 D 1 294 6,23 0,44 10,88 4,65
Summe 863 408 8,64

Straßen- und Wegeflächen

F5.1 805 F 0,9 725 15,35 1,09 29,79 12,73

F7.1 267 F 0,9 240 5,09 0,36 9,88 4,22  
Tab. A- 2: Bestimmung der Abflüsse aus den Teileinzugsgebieten; zu den Regendaten siehe Tab. A- 

1. 

 

Fläche A
Flächen-

typ
Abfluss-

beiwert C A u

n = 0.2;   
211,9 
l/(s*ha) für 
Au

rkrit 15 
l/(s*ha) für 
Au

n = 0.01;          
370,0 l/(s*ha) 
für A

Differenz von 
n = 0.01     
zu n = 0.2 für 
A

[m²] [m²] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]
Gebäude 1.1

F1.1 509 d 1 509 10,79 0,76 18,83 8,05

Gebäude 1.2
F1.2.1 293 D 1 293 6,21 0,44 10,84 4,63
F1.2.2 414 Grün+St 0,3 124 2,63 0,19 15,32 6,55

Summe 707 417 6,21  
Tab. A- 3: Bestimmung der Abflüsse aus den Teileinzugsgebieten, für die Mulden nur als Hinweis in der 

Planung aufgenommen werden; zu den Regendaten siehe Tab. A- 1. 
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Fläche A
Flächen-

typ
Abfluss-

beiwert C A u

n = 0.02,     
D = 5 
Minuten in 
[l/s] für Au 

n = 0.02,     
D = 10 
Minuten in 
[l/s] für Au 

n = 0.02,     D 
= 15 Minuten 
in [l/s] für Au 

n = 0.02,     
D = 20 
Minuten in 
[l/s] für Au 

[m²] [m²] 623,0 424,2 333,5 278,7

Wegeflächen der Rampen des Fußgängertunnels

F6.1.1 326 F 0,9 293 18,28 12,45 9,78 8,18
F6.1.2 667 F 0,9 600 37,40 25,46 20,02 16,73

Summe 993 893,7 55,68 37,91 29,80 24,91

zusätzlich: überschüssiges Wasser aus den Bereichen F5.1 und F7.1
F5.1 805 F 0,9 725 45,14 30,73 24,16 20,19
F7.1 267 F 0,9 240 14,97 10,19 8,01 6,70

Summe 
sämtlicher 
Abflüsse 2065 1858,5 115,78 78,84 61,98 51,80

Sich während der Regendauer akkumulierendes Volumen bei F6.1.1 in [m³/D]
5,48 7,47 8,81 9,81  

Tab. A- 4: Bestimmung der Abflüsse aus den Rampenbereichen der Fußgängerunterführung sowie dem 
Platz vor dem Schützenhaus für einen 50-jährlichen Niederschlag; zu den Regendaten siehe 
Tab. A- 1. 
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Anhang 2 Bewertung des Regenwassers von privaten Grundstücken nach ATV-DVWK 

M 153 
Im Merkblatt M 153 der DWA, siehe /1/, ist ein Verfahren angegeben, das im Zusammenhang 
mit dem Umgang mit Regenwasser folgende Randbedingungen und Einflussgrößen  bewertet: 
 

 Gewässer, in die das Regenwasser letztlich geleitet werden soll (Tab. A.1a und b) 
 Einflüsse aus der Luft (Tab. A.2) 
 Herkunftsfläche des Regenabflusses (Tab. A.3) 

 
Dieser Bewertung werden so genannte „Durchgangswerte“ gegenübergestellt, die verschie-
denen Behandlungsverfahren von Regenwasser zugeordnet worden sind. Folgende Regen-
wasserbehandlungen werden dabei berücksichtigt: 
 

 Bodenpassage von Versickerungsanlagen (Tab. A.4a) 
 Filteranlagen (Tab. A.4b) 
 Sedimentationsanlagen (Tab. A.4c) 

 
Für die hier durchzuführende Bewertung werden folgende Annahmen getroffen: 
 

 Einleitgewässer - „Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten“ Typ G12 
 Einfluss aus der Luft – generell stark wegen der innerstädtischen Lage“ Typ L3 
 Herkunft des Regenabflusses: 

- Dachflächen – generell gering verschmutzt als „Dachflächen und Terrassenflächen in 
Wohn und vergleichbaren Gewerbegebieten“ Typ F2 

- Hofflächen – generell gering verschmutzt als „Hofflächen und Pkw-Parkplätze ohne 
häufigen Fahrzeugwechsel in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten“ 
Typ F3 

- Fahrflächen von F5.1 vor dem Schützenhaus – generell gering verschmutzt als „wenig 
befahrene Verkehrsflächen (bis zu 300 Kfz/24h) in Wohn- und vergleichbaren 
Gewerbegebieten“ Typ F3 

 
 Verhältnis von Au(reduziertes Einzugsgebiet) : As(Sickerfläche) > 5 : 1 bis <=15 : 1. 

Entsprechend Tab. A- 5  und /1/ wird die Flächenbelastung nach b anzusetzen. 
 Versickerungsanlage mit 30 cm bewachsenem Oberboden Typ D1, Flächenbelastung 

b bzw. Rigole Typ D6 
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Bewertungsverfahren nach ATV-Merkblatt M 153

Einzugsfläche: private Grundstücke

Bemerkungen: Flächenbelastung nach Fall b

Gewässer (nach Tab. 1a u. 1b): Typ G Gewässerpunkte G

G12 10

Gesamtfläche: beliebig m²

Flächentyp Anteil Luft Li (nach Tab.2) Flächen Fi (nach Tab.3) Abflußbelastung Bi

fi=Au,i/ Au,i Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)
Dachflächen 0 L3 4 F2 8 0
Hofflächen 1 L3 4 F3 12 16

0
0

Abflußbelastung B =  Bi 16

Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B: D max = 0,63

vorgesehene Behandlungsmaßnahme (nach Tab.4a, b, c) Typ Durchgangswert Di

Versickerung mit 30 cm Oberboden D1 0,2

D max >= Durchgangswert D = Di = 0,2

Emissionswert E = B * D = 3,20

E = 3,20 ; G = 10 ; Anzustreben: E <= G
Behandlungsbedürftigkeit genauer prüfen, wenn: E > G

Grundwasser, außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

 
Tab. A- 5: Bewertung nach M 153 für Grundstückflächen (nur Hofflächen und Pkw-Parkplätze) unter 
Annahme einer 30 cm dicken Oberbodenschicht 
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Bewertungsverfahren nach ATV-Merkblatt M 153

Einzugsfläche: private Grundstücke

Bemerkungen: Flächenbelastung nach Fall b

Gewässer (nach Tab. 1a u. 1b): Typ G Gewässerpunkte G

G12 10

Gesamtfläche: beliebig m²

Flächentyp Anteil Luft Li (nach Tab.2) Flächen Fi (nach Tab.3) Abflußbelastung Bi

fi=Au,i/ Au,i Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)
Dachflächen 0,5 L3 4 F2 8 6
Hofflächen 0,5 L3 4 F3 12 8

0
0

Abflußbelastung B =  Bi 14

Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B: D max = 0,71

vorgesehene Behandlungsmaßnahme (nach Tab.4a, b, c) Typ Durchgangswert Di

D25 0,7
Einleitung in Rigole D6 1

D max >= Durchgangswert D = Di = 0,7

Emissionswert E = B * D = 9,80

E = 9,80 ; G = 10 ; Anzustreben: E <= G
Behandlungsbedürftigkeit genauer prüfen, wenn: E > G

Grundwasser, außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

Anlage mit Dauerstau und maximal 18 m³/(m² x h) 
Oberflächenbeschickung bei rkrit = 30 l/(s x ha) 

 
Tab. A- 6: Bewertung nach M 153 für Grundstückflächen (nur Hofflächen und Pkw-Parkplätze) unter 
Annahme einer Einleitung in eine Rigole 
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Bewertungsverfahren nach ATV-Merkblatt M 153

Einzugsfläche: öffentliche Fläche vor dem Schützenhaus

Bemerkungen: Flächenbelastung nach Fall b

Gewässer (nach Tab. 1a u. 1b): Typ G Gewässerpunkte G

G12 10

Gesamtfläche: beliebig m²

Flächentyp Anteil Luft Li (nach Tab.2) Flächen Fi (nach Tab.3) Abflußbelastung Bi

fi=Au,i/ Au,i Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)
Dachflächen 0 L3 4 F2 8 0
Hofflächen 1 L3 4 F3 12 16

0
0

Abflußbelastung B =  Bi 16

Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B: D max = 0,63

vorgesehene Behandlungsmaßnahme (nach Tab.4a, b, c) Typ Durchgangswert Di

D11 0,15
Einleitung in Rigole D6 1

D max >= Durchgangswert D = Di = 0,15

Emissionswert E = B * D = 2,40

E = 2,40 ; G = 10 ; Anzustreben: E <= G
Behandlungsbedürftigkeit genauer prüfen, wenn: E > G

Grundwasser, außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten

vom DIBT zugelassene D-Rainclean-Mulde der Funke Gruppe

 
Tab. A- 7: Bewertung nach M 153 für Verkehrsfläche F5.1 unter Annahme einer Einleitung in eine Ri-
gole 
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Anhang 3 Dimensionierung der Versickerungsanlagen 
 
 
 

 
Tab. A- 8: Dimensionierung der Füllkörperrigole für Gebäude F4.1.a.1 sowie die Flächen 2.1.a.2, 
F2.1.a.4 und F2.1.a.5 

 

 
Tab. A- 9: Dimensionierung der Füllkörperrigole für Gebäude F2.1.b.1 und Fläche F2.1.a.3 
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Tab. A- 10: Dimensionierung der Rigole für Gebäude 1.1 

 

 
Tab. A- 11: Dimensionierung der Mulde für Gebäude 1.2 
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Tab. A- 12: Dimensionierung einer Rigole unter der Rinne Ri1 für F5.1 

 

 
Tab. A- 13: Dimensionierung einer Rigole unter der Rinne Ri2 für F5.1 
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Anhang 4 Zur Hochwassersicherheit vor dem Schützenhaus 
Für den Fall, dass die Entwässerungsrinnen auf dem Platz vor dem Schützenhaus überlastet 
sind, sollte im Extremfall auf der Oberfläche noch Speicherraum für überschüssiges Regen-
wasser vorhanden sein, so dass es nicht zum Eindringen in das Schützenhaus kommt. Dazu 
werden hier einige Abschätzungen vorgenommen. 
 
Gemäß Plan 3 tragen die Flächen F5.1 und F7.1 zum Anfall von Regenwasser bei. Bei einem 
100-jährlichen Niederschlagsereignis, bei dem die Leistung der Entwässerungsrinnen er-
schöpft ist, akkumulieren sich in 15 Minuten die nachfolgenden Kubikmeter. 
   

Fläche A
Flächen-

typ
Abfluss-

beiwert C A u

n = 0.2;   
211,9 
l/(s*ha) für 
Au

rkrit 15 
l/(s*ha) für 
Au

n = 0.01;          
370,0 l/(s*ha) 
für A

Differenz von 
n = 0.01     
zu n = 0.2 für 
A

[m²] [m²] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]
Straßen- und Wegeflächen

F5.1 805 F 0,9 725 15,35 1,09 29,79 12,73
F7.1 267 F 0,9 240 5,09 0,36 9,88 4,22

Die 211,9 l/(s*ha) für n = 0,2 entsprechen der Dauerstaufe von 15 Minuten.
Die 370,0 l/(s*ha) für n = 0,01 entsprechen ebenfalls der Dauerstaufe von 15 Minuten.

15,25 m³

Nach Erschöpfen der Versickerungsrinnen für den 5-jährlichen Bemessungsregen akkumulieren sich somit auf 
der Geländeoberfläche:

 
 
Bei einer Gestaltung der gesamten Flächen F5.1 und F7.1, wie dies der Schnitt in Plan 4  zeigt 
- die Schnittstelle öffentlich/privat wird 7 cm tiefer als der jetzige Bestand gelegt (Alternative 
1) - , besteht im Querschnitt eine Speicherfläche von 0,30 m². Die Länge der Schnittkante 
öffentlich/privat beträgt ca. 31 m. Damit stünde vor Eindringen in das Schützenhaus ein Si-
cherheitsvolumen von 
 
 V = 31 m x 0,30 m² = 9,3 m³  
 
zur Verfügung. Dieses Volumen reicht noch nicht aus. Deshalb wird Alternative 2 angedacht, 
die öffentliche Fläche auf weitere ca. 3,5 m auf die Höhe von 443,03 müNN zu legen. Dann 
stünde das nachfolgende Volumen als Rückstauvolumen für den Extremfall zur Verfügung: 
 
 V = 31 m x 0,54 m² = 16,74 m³  
 
Dies würde ausreichen.  
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